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RS OGH 1957/2/13 7Ob45/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1957

Norm

ABGB §469a

GBG §20 litb

Rechtssatz

Die Verp5ichtung zur Löschung einer Vorhypothek ist begri7ich von der Bestellung eines neuen Pfandrechtes so

verschieden, daß hiefür eine gesonderte Erklärung gefordert werden muß.
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